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Seit 1980 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland das Transsexuellengesetz (TSG), das 
die juristischen Voraussetzungen der Vom amens- und Personenstandsänderung regelt. Es 
existieren jedoch bislang keine verbindlichen Richtlinien für die Behandlung und Begut­
achtung von Transsexuellen. Die 1979 erstmals vorgelegten und seitdem mehrfach überar­
beiteten "Standards of Care" der Harry Benjamin International Gender Dysphoria Associa­
tion sind auf deutsche Verhältnisse nur begrenzt anwendbar. Deshalb wurden die folgenden 
"Standards der Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen" von einer von der 
Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung einberufenen Expertenkommission unter der 
Leitung von Sophinette Becker erarbeitet. 

1. Einleitung 

Transsexualität ist durch die dauerhafte innere Gewißheit, sich dem anderen Geschlecht 
zugehörig zu fühlen, gekennzeichnet. Dazu gehören die Ablehnung der körperlichen 
Merkmale des angeborenen Geschlechts und der mit dem biologischen Geschlecht verbun­
denen Rollenerwartungen sowie der Wunsch, durch hormonelle und chirurgische Maßnah­
men soweit als möglich die körperliche Erscheinungsform des Identitätsgeschlechts anzu­
nehmen und sozial und juristisch anerkannt im gewünschten Geschlecht zu leben. Nach den 
heute gültigen diagnostischen Klassifikationsschemata wird die Transsexualität als eine 
besondere Form der Geschlechtsidentitätsstörungen angesehen. 
Ursachen und Verlaufsbedingungen von Störungen der Geschlechtsidentität sind noch 
weitgehend ungeklärt und Gegenstand verschiedenartiger theoretischer Ansätze. Ein per­
sistierendes transsexuelles Begehren ist das Resultat sequentieller, in verschiedenen 
Abschnitten der psychosexuellen Entwicklung gelegener, eventuell kumulativ wirksam 
werdender Einflußfaktoren. Dementsprechend können unterschiedliche Entwicklungswe­
ge zur Ausprägung des transsexuellen Wunsches führen. 
Wegen der weitreichenden und irreversiblen Folgen hormoneller und/oder chirurgischer 
Transformationsmaßnahmen besteht im Interesse der Patienten die Notwendigkeit einer 
sorgfältigen Diagnostik und Differentialdiagnostik. Die Heftigkeit des Geschlechtsum­
wandlungswunsches und die Selbstdiagnose allein können nicht als zuverlässige Indikato­
ren für das Vorliegen einer Transsexualität gewertet werden. Eine zuverlässige Beurteilung 
ist nur im Rahmen eines längerfristigen diagnostisch-therapeutischen Prozesses möglich. 
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gen der Geschlechtsidentität erhebliche psychopathologische Auffälligkeiten aufweisen. 
Diese können der Geschlechtsidentitätsstörung vorausgegangen oder reaktiv sein oder 
gleichzeitig bestehen. 

Die klinisch-psychiatrische-psychologische Diagnostik soll breit angelegt sein. Untersucht 
und beurteilt werden sollen: 
• das Strukturniveau der Persönlichkeit und deren Defizite; 
• das psychosoziale Funktionsniveau; 
• neurotische Dispositionen bzw. Konflikte; 
• Abhängigkeiten / Süchte; 
• suizidale Tendenzen und selbstbeschädigendes Verhalten; 
• Paraphilien / Perversionen; 
• psychotische Erkrankungen; 
• hirnorganische Störungen; 
• Minderbegabungen. 

2.2 Standards der Differentialdiagnostik 
Im Bereich der Geschlechtsidentitätsstörungen besteht eine ausgeprägte Vielfalt an Ver­
laufsformen, Persönlichkeitsstrukturen, assoziierten psychosozialen Merkmalen und sexu­
ellen Partnerpräferenzen, die eine präzise Differentialdiagnostik erforderlich machen. 
Folgende Differentialdiagnosen sind zu beachten: 
• Unbehagen, Schwierigkeiten oder Nicht-Konformität mit den gängigen Geschlechtsrol­

lenerwartungen, ohne daß es dabei zu einer überdauernden und profunden Störung der 
geschlechtlichen Identität gekommen ist; 

• partielle oder passagere Störungen der Geschlechtsidentität, etwa pei Adoleszenzkrisen; 
• Transvestitismus und fetischistischer Transvestitismus, bei denen es in krisenhaften 

Verfassungen zu einem Geschlechtsumwandlungswunsch kommen kann; 
• Schwierigkeiten mit der geschlechtlichen Identität, die aus der Ablehnung einer homo­

sexuellen Orientierung resultieren; 
• eine psychotische Verkennung der geschlechtlichen Identität; 
• schwere Persönlichkeitsstörungen mit Auswirkung auf die Geschlechtsidentität. 

3. Standards der Psychotherapie / psychotherapeutischen Begleitung 

Die psychotherapeutische Begleitung hat in Verbindung mit dem Alltagstest zentrale 
Bedeutung in der Behandlung transsexueller Patienten und muß in jedem Fall vor der 
Einleitung somatischer Therapiernaßnahmen stehen. 
Die Psychotherapie ist neutral gegenüber dem transsexuellen Wunsch. Sie hat weder das 
Ziel, dieses Bedürfnis zu forcieren, noch es aufzulösen (auch wenn es zu einer Auflösung 
des transsexuellen Wunsches kommen kann). Darüber hinaus soll sie dazu dienen, die 
Diagnose Transsexualität zu sichern. Zusammen mit dem Alltagstest soll die 'Psychothera­
pie dem Betroffenen dazu verhelfen, die adäquate individuelle Lösung für sein spezifisches 
Identitätsproblem zu finden. Sie soll eine Bearbeitung relevanter psychischer Probleme des 
Patienten ermöglichen. 
Bezüglich des transsexuellen Wunsches müssen vor der Einleitung organmedizinischer 
Maßnahmen zumindest folgende Kriterien gegeben sein: 
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4.2 Indikation zu Transformationsoperationen 
Vor der Indikationsstellung müssen neben der Überprüfung der Diagnose und des Vorlie­
gens der unter 3. (Standards der Psychotherapie / psychotherapeutischen Begleitung) 
genannten Kriterien folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
• Der Therapeut kennt den Patienten in der Regel mindestens seit eineinhalb Jahren. 
• Der Patient hat das Leben in der gewünschten Geschlechtsrolle mindestens seit eineinhalb 

Jahren kontinuierlich erprobt (sogenannter Alltagstest). 
• Der Patient wird seit mindestens einem halben Jahr hormonell behandelt. 
Erfolgt die Indikationsstellung zur Transformationsoperation nicht durch den Psychothera­
peuten, so überzeugt sich der in diesen Fällen hinzugezogene Therapeut/Gutachter, daß die 
oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind und die Psychotherapie stattgefunden hat. 

Die Indikationsstellung zu einer Transformationsoperation muß in Form einer gutachterli­
chen Stellungnahme durch einen qualifizierten Therapeuten erfolgen. 
Diese muß folgende Punkte beinhalten: 
• Der Therapeut soll nachvollziehbar darstellen, daß im Behandlungsverlauf die Diagnose 

Transsexualität bestätigt wurde, d.h. daß es im Erleben zu einem stabilen Identitätsgefühl 
im anderen Geschlecht und im Verhalten zu einer dauerhaften Übernahme der anderen 
Geschlechtsrolle gekommen ist. 

• Der Patient soll in Erscheinungsbild, Verhalten, Erleben und Persönlichkeit charakteri­
siert werden. 

• Die biographische Anamnese soll mit Schwerpunkt auf dem individuellen Gesamtverlauf 
der transsexuellen Entwicklung und den ihn beeinflussenden Faktoren in den wesentli­
chen Aspekten dargestellt werden (ggfs. unter Einbeziehung fremdanarnnestischer Infor­
mationen) . 

• Der Verlauf im Behandlungszeitraum (mit Angabe von Behandlungsdauer und -frequenz) 
soll unter Bezugnahme auf die Erkenntnisse aus dem sogenannten Alltagstest dargestellt 
werden. Insbesondere soll angegeben werden, wann mit dem Alltagstest begonnen wurde, 
ob und wann eine Vornamensänderung nach dem Transsexuellengesetz beantragt oder 
schon erfolgt ist und zu welchen Veränderungen es in folgenden Bereichen gekommen ist: 
Befinden und psychisches Gleichgewicht, Sicherheit in der Geschlechtsrolle, Sexualität, 
Beziehungen zu Partnern, Familie und Freunden, Arbeitsfähigkeit und Akzeptanz am 
Arbeitsplatz. 

• Die körperlichen Gegebenheiten für das Leben in der anderen Geschlechtsrolle sollen 
geschildert werden. Angegeben werden soll, wie sich die Hormonbehandlung körperlich 
und psychisch ausgewirkt hat, wie der Patient die körperlichen Veränderungen bewertet 
und ggfs. wie der Patient mit möglichen negativen Reaktionen der Umwelt auf sein 
Äußeres oder sein Verhalten umzugehen vermag. 

• Es soll beschrieben werden, ob sich der Patient realistisch mit der Operation und 
möglichen unerwünschten Folgen auseinandergesetzt hat, welche spezifischen Erwartun­
gen an das Operationsergebnis für den Patienten im Vordergrund stehen (z.B. Aussehen, 
Funktion, Sexualität) und ob der Wunsch nach weiteren operativen Eingriffen besteht. 

• Es soll erklärt werden, warum der Patient ohne Operation auf Dauer unter einem größeren 
Leidensdruck stehen würde. 

• Es soll eine Prognose gestellt werden, wie sich die Transformationsoperation auf die 
soziale Integration, Beziehungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit und Selbständigkeit wahr­
scheinlich auswirken wird. 
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• Operationen am äußeren Genitale haben noch nicht zu einem Standardkonzept geführt. 
Die Techniken der Peniskonstruktion und der Implantation von Surrogat-Hoden sind noch 
im Erprobungsstadium. Deshalb sind individuelle Lösungen indiziert. 

5.2.3 Empfehlungen für die Mann-zu-Frau-Transformationsoperation 
Die Ziele der Operation bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen sind die Amputation des 
Penis schaftes und der Hoden und die Bildung von Vulva, Klitoris und Vagina. 
Anders als bei Frau-zu-Mann-Transsexuellen kann für die Transformationsoperation eine 
Standardmethode empfohlen werden: 
• Die Bildung einer Neovagina durch Implantation der invertierten Penishaut. Dabei ist 

darauf zu achten, daß eine ausreichende Tiefe der Vagina erreicht wird (z.B. durch 
Durchtrennung der Denonvillierschen Faszie). Die Operierten müssen darüber aufgeklärt 
werden, daß auch bei gutem Operationserfolg für die Funktionsfahigkeit der Scheide 
regelmäßiges Bougieren nach der Operation unerläßlich ist. 

• Die Auskleidung der Neovagina mit Penoskrotallappen sollte nicht durchgeführt werden, 
da diese Methode zu einer behaarten Vagina führt. 

• Die Auskleidung der Neovagina mit frei transplantiertem Epidermislappen oder Darm­
scheiden sollte wegen unbefriedigender Ergebnisse und erhöhtem Risiko nur bei Kompli­
kationen angewendet werden, nach Schrumpfung oder bei fehlender Tiefe. 

• Führt die hormonelle Behandlung nicht zu einer ausreichenden Gynäkomastie, kann eine 
Mammaaugmentationsplastik indiziert sein. 

• Die Veränderung des männlichen Haarbalgverteilungsbildes ist nur durch Entfernung der 
Haarwurzeln (Epilation) möglich. Diese Methode ist deshalb in vielen Fällen indiziert; 
die Epilation kann schon während der hormonellen Behandlung begonnen werden. 

Andere operative Eingriffe (z.B. Nasenplastiken, Facelifting, Stimmbandverkürzung) 
werden nach der Transformationsoperation immer wieder angestrebt, gelten jedoch nicht 
als Standard. 

6. Standards der Begutachtung nach dem Transsexuellengesetz 

Die Gutachten zur Vornamens änderung und zur Personenstandsänderung müssen nach den 
Bestimmungen des TSG erstellt werden. Der Gutachter muß wissen, daß die Begutachtung 
zur Vornamensänderung (§ 1) bei weitem konsequenzenreicher ist (Mißbrauch zur Opera­
tionserlangung) als die Begutachtung zur Personenstandsänderung (§ 8) nach erfolgter 
Transformationsoperation. 

6.1 Begutachtung nach § 1 Transsexuellengesetz 
Das Ziel der Begutachtung ist es, die Entwicklung der Geschlechtsidentität und ihrer 
Störung (unter Vergegenwärtigung der Besonderheiten von Mann-zu-Frau-und Frau-zu­
Mann-Transsexuellen) im psychosozialen Umfeld mit seinen jeweiligen Einflußfaktoren in 
den aufeinanderfolgenden Lebensphasen nachzuzeichnen. Der Gutachter soll sich, wenn 
erforderlich, zusätzliche Informationen beschaffen, unter denen Angaben wichtiger Be­
zugspersonen (Fremdanarnnese) und psychologisch-medizinische Befunde besondere Be­
deutung haben. Das Gutachten muß sich an den Standards der Diagnostik und Differenti­
aldiagnostik (siehe 2.1 und 2.2) orientieren und diese ausführlich zur Darstellung bringen. 
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